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einzutragen. Für Sickerwassermessungen sind Meßstellen ein
zurichten und mit dem Aufgehen der Ablagerung zu erwei
tern.

III.

' Außerbetriebsetzung
1. Vorbereitung

(1) Für die Außerbetriebsetzung industrieller Absetzanla
gen in Ring- und Hanglage sowie für talabschließende Anla
gen sind technische Unterlagen auszuarbeiten und spätestens 
1 Jahr vor Beginn der Einspülung mit vermindertem Frei
bord beim zuständigen Arbeitsbereich der Staatlichen Bau
aufsicht einzureichen. Sie haben auszuweisen:
— die vorgesehene Geometrie des endgültigen Ablagerungs

körpers mit dem Nachweis, daß der ungehinderte Abfluß 
von Niederschlags- und Hangwasser gewährleistet ist,

— Voraussetzungen der Sickerlinienausbildung in Abhängig
keit von der Alterung der Entwässerungseinrichtungen 
und die Auswirkungen auf die Standsicherheit des Bö
schungssystems,

— Maßnahmen zum Schutz der Böschungen und Ablagerungs
flächen vor Erosion und des Böschungsfußes vor Hoch
wasser,

— Sicherungsmaßnahmen zur Absperrung von Gefahrenstel
len und die Aufrechterhaltung von Zufahrtsmöglichkeiten 
für Einsatzkräfte und -mittel,

— verbleibende Meß- und Kontrolleinrichtungen sowie Art, 
Umfang und Verantwortlichkeit für die weitere Überwa
chung,

— bautechnische Leistungen zur Gewährleistung der vorge
sehenen Nutzungen.

Bei talabschließenden Anlagen ist die ungehinderte Abfüh
rung des Wassers aus dem Einzugsgebiet nachzuweisen.

(2) Die Leiter der Arbeitsbereiche der Staatlichen Bauauf
sicht können für Anlagen der Gruppe I eine vereinfachte Vor
bereitung der Außerbetriebsetzung festlegen, wenn die Er
füllung von Auflagen oder Verfügungen anderer Aufsichts
organe nicht beeinträchtigt wird.

2. Durchführung
(1) Die technologischen Maßnahmen zum Abschluß der in

dustriellen Absetzanlage sind optimal auf die Erfordernisse 
der vorgesehenen Nutzung und auf die Minderung schädi
gender Auswirkungen auf die Umwelt auszurichten. Dazu 
sind insbesondere Vorkehrungen gegen Winderosion zu tref
fen.

(2) Bei industriellen Absetzanlagen in Restlöchern sind die 
Maßnahmen zur Außerbetriebsetzung mit den Auslaufpro
grammen des bergbaulichen Betriebes in Übereinstimmung zu 
bringen bzw. entsprechend den Forderungen der zuständigen 
Bergbehörde festzulegen.
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1. Der Beauftragte für industrielle Absetzanlagen (nachfol
gend Beauftragter genannt) koordiniert die Durchfüh
rung der Arbeiten vor Ort bei der Errichtung, dem Be

trieb und der Außerbetriebsetzung von industriellen Ab
setzanlagen. Er gibt dem Personal sowie eingesetzten 
Betrieben fachliche Anleitung, kontrolliert die vorschrifts
mäßige Ausführung der Arbeiten, löst selbständig Meß- 
und Überwachungsaufgaben und gewährleistet die Funk- 
tions- und Betriebssicherheit der dazu eingesetzten Meß
einrichtungen. Er wirkt im Rahmen seines Aufgaben
bereiches bei der Erarbeitung und Laufendhaltung der 
Anlagendokumente mit und kontrolliert die Maßnahmen 
und Mittel zur Gewährleistung von Ordnung und Sicher
heit auf der Anlage.

2. Der Beauftragte konzentriert sich insbesondere:
Bei der Errichtung der Anlage auf die Kontrolle der
— zeichnungsgerechten Durchführung der Bau- und 

Montagearbeiten nach den Projektunterlagen,
— Übereinstimmung der Projektannahmen mit den 

Standortbedingungen, besonders in bezug auf den 
Baugrund und die Kennwerte der Baustoffe,

— Vollständigkeit der Aufmaße, Prüfprotokolle und 
Bautagebucheintragungen.

Durch die Tätigkeit des Beauftragten für industrielle Ab
setzanlagen wird die Verantwortung der Investitionsbau
leitung und deren Auftragnehmer nicht eingeschränkt.

Beim Betrieb der Anlage auf
— die fachgerechte Einspülung und die Betriebsanwei

sung,

— die zeitgerechte Rekonstruktion des Einspül- und Ab
setzraumes zur Einhaltung des Freibordes,

— die meßtechnische Überwachung der Geometrie der 
Außenböschungen, der Sickerlinien und der Sickerwas
sermengen sowie von Zu- und Abflüssen,

— die Überwachung des Verhaltens des Spülmediums und 
der abgesetzten Stoffe,

— die Instandhaltung der Anlage und die Wartung der 
Einsatzmittel,

— die Vorbereitung der komplexen Überprüfung sowie 
die Erfüllung von Auflagen der Staatlichen Bauauf
sicht.

Bei der Außerbetriebsetzung der Anlage auf
ч

— die Absperrung bzw. Kennzeichnung von Gefahren
stellen,

— die Gewährleistung der ungehinderten Entwässerung, 
insbesondere der luftseitigen Böschung, des Abflus
ses von Hang- und Niederschlagswasser sowie des 
schadlosen Hochwasserabflusses am Böschungsfuß,

— die Erhaltung von Zufahrtsmöglichkeiten für die Ein
satzkräfte,

— die Vervollständigung und sichere Aufbewahrung der 
Anlagendokumente.

3. Mindestvoraussetzungen für den Einsatz als Beauftragte 
für industrielle Absetzanlagen sind
— für Anlagen der Gruppe I Abschluß einer Meisteraus

bildung,

— für Anlagen der Gruppen II und III Abschluß eines 
Hochschul- oder Fachschulstudiums

der Fachrichtungen Grund-, Tief- oder Wasserbau und 
Spezialkenntnisse der in der Anlage abzulagernden 
Stoffe. In Abhängigkeit von der Kompliziertheit der An
lage sind die konkreten Anforderungen an den Beauftrag
ten in der Phase der Vorbereitung festzulegen.

4. Insbesondere für Beauftragte der Anlagen der Gruppe III 
wird durch die Staatliche Bauaufsicht im Abstand von 
2 Jahren ein Seminar zur Auswertung der Erfahrungen 
und zur Weiterbildung durchgeführt.


